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1 ZUSAMMENFASSUNG 

Die Teilzonenvorschriften Dorfkern Röschenz wurden 1996 
vom Regierungsrat genehmigt und in Kraft gesetzt. Die Pla-
nung ist in ihrem Kern als fachlich sehr gut zu betrachten. Mit 
den Jahren haben sich allerdings einige Unzulänglichkeiten 
eingeschlichen. 

Mit der jetzigen Revision der Teilzonenvorschriften Dorfkern 
geht es also darum, das Wertvolle von den alten Vorschriften 
zu bewahren, Probleme zu lösen und den Boden für die wei-
tere Entwicklung zu bereiten. Die wichtigsten Änderungen 
sind wie folgt: 

·  Verschiedene Anpassungen des Perimeters 

·  Aktualisierung der Schutzkategorien sowie der Untertei-
lung der Bauten in die verschiedenen Kategorien 

·  Verzicht auf die Kategorie ‚störende Bauten’ 

·  Begrenzte Öffnung des Hofstattbereichs für bewohnte 
Bauten 

·  Vereinfachung und Überprüfung der Bestimmungen zur 
Dachgestaltung 

·  Festlegung von Baulinien 

·  Unterschutzstellung erhaltenswerter Vorgärten 

Ziele der Planung sind nach wie vor der Schutz des Ortsbildes, 
der Erhalt der wertvollen Bausubstanz und Aussenräume so-
wie das Erreichen einer guten Wohn- und Siedlungsqualität. 
Die Vorschriften schützen eben nicht nur, sie lassen auch 
schonungsvolle Eingriffe bei Renovationen und Umnutzungen 
zu. Damit wird gewährleistet, dass eine fortgesetzte Nutzung 
möglich und der Unterhalt finanzierbar ist. Der Dorfkern soll 
weder zum Museum unter einer Käseglocke noch zum verfal-
lenden Geisterdorf werden. 
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2 ORGANISATION UND ABLAUF DER PLANUNG 

2.1 Projektorganisation 

Die Revision der Zonenvorschriften Dorfkern wurde von einer 
Arbeitsgruppe in Zusammenarbeit mit dem Raumplanungsbü-
ro Holzemer GmbH, Oberwil ausgeführt. Mitglieder der Ar-
beitsgruppe sind wie folgt: 

Erhard Keist Gemeinderat (ab Januar 2010) 

Patrick Gamba Gemeinderat (bis Dezember 2009) 

Heinz Schwyzer Gemeindeverwalter 

Gerold Fischer Architekt 

Victor Holzemer Raumplanung Holzemer 

Steven Cann Raumplanung Holzemer 
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2.2 Planungsablauf 

Die Planung begann im Dezember 2008. Die wesentlichen 
Schritte sind im Folgenden dargestellt:

Dezember 2008 Vorarbeiten 

Januar 2009 Entwurf der Zonenvorschriften  

Februar bis April 2009 Besprechung der Zonenvorschrif-
ten inkl. Augenschein 

Mai 2009 Bereinigung der Zonenvorschrif-
ten 

Juni 2009 Verabschiedung der Planung 
durch den Gemeinderat zuhanden 
der kantonalen Vorprüfung und 
öffentlichen Mitwirkung 

August bis Dezember 
2009 

kantonale Vorprüfung 

September 2009 Orientierungsversammlung 

öffentliche Mitwirkung 

Januar bis März 2010 Bereinigung der Unterlagen 

April 2010 Verabschiedung der Planung 
durch den Gemeinderat zuhanden 
der Gemeindeversammlung 

2.3 weitere Planungsschritte 

Folgende Planungsschritte stehen noch bevor: 

September 2010 Gemeindeversammlung 

Oktober 2010 Auflage- und Einspracheverfahren

Januar 2011 regierungsrätliche Genehmigung 
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3 AUSGANGSLAGE

3.1 Charakter und Entwicklung des Dorfkerns 

Das erstmals 1326 erwähnte Bauerndorf „Röschenz“ entwickelte 
sich längs der Hauptstrasse, die von Laufen über die Challhöhe 
ins Leimental führt. Neben der Landwirtschaft wurde im 19. Jahr-
hundert auch die Steinhauerei zu einer wichtigen Erwerbsquelle, 
was auch an der reichhaltigen Ausstattung der Gewände mit Stein 
zu erkennen ist. Im letzten Jahrhundert bildete das Dorf zuneh-
mend ein Agglomerationsort von Laufen. 

Der Dorfkern von Röschenz ist von regionaler Bedeutung. Dies 
liegt nicht zuletzt am einzigartigen Hauptgassenraum entlang der 
Unter- und Oberdorfstrasse, der zu den besten und eindrücklichs-
ten der ganzen Region zählt. Zudem kommt ein kleiner westlicher 
Bebauungsarm - die Schindelhofstrasse - mit kleineren Bauten in 
einem geschlossenen Gassenraum. Dank der überdurchschnittlich 
grossen Zahl alter regionaltypischer Bauernhäuser sowie dem 
bau- wie kulturhistorisch äusserst wertvollen Schul- und Gemein-
dehaus zeigt das Ortsbild auch gewisse architekturhistorische 
Qualitäten. 

Der grösste Teil der alten Bausubstanz stammt aus dem 18. und 
19. Jahrhundert. Drei Gebäude sind kantonal geschützt - die 1833 
erstellte Pfarrkirche, das Schul- und Gemeindehaus von 1838 und 
ein Bauernhaus aus dem 18. Jahrhundert. 

Röschenz Dorfkern – 1922 

  
Röschenz Dorfkern – ca. 1920 
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3.2 Teilzonenvorschriften Dorfkern 

Die Teilzonenvorschriften Dorfkern wurden 1996 vom Regierungs-
rat genehmigt und in Kraft gesetzt. Die Planung ist in ihrem Kern 
als fachlich sehr gut zu betrachten. Mit den Jahren haben sich al-
lerdings einige Unzulänglichkeiten eingeschlichen. Diese wurden 
2005 eingehend untersucht. 

Formel ler  Anpassungsbedarf  im Überbl ick 

·  Anpassung ans neue Raumplanungs- und Baugesetz aus dem 
Jahr 1998 

·  Aktualisierung der Plangrundlage 

·  Anpassung des Perimeters auf den revidierten Zonenplan 
Siedlung 

Mater ie l ler  Anpassungsbedarf  im Überbl ick 

·  wichtige Dinge werden im Teilzonenreglement nicht geregelt 
(Zone für öffentliche Werke und Anlagen im Dorfkern, Freiflä-
chen, Schutzgebiet etc.) 

·  die Regelung der unbewohnten An- und Nebenbauten ent-
spricht nicht dem realen Bedürfnis 

·  Gestaltungsrichtplan fehlt 

·  Areal des ehemaligen Feuerwehrmagazins soll einer neuen 
Nutzung zugeführt werden 

Widersprüche zu den übergeordneten recht l ichen 
Grundlagen 

·  die Kategorie "störende Bauten" steht im Widerspruch zum 
Gesetz. Solche Bauten geniessen die Besitzstandsgarantie, 
auch wenn sie als störend zu bezeichnen sind. 

·  Regelung der Baulinien steht im Widerspruch zum Gesetz 

·  Aussenantennenverbot ist gesetzeswidrig 

·  Regelung der Grenz- und Gebäudeabstände wurde vom Re-
gierungsrat nicht genehmigt 
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3.3 Verdichtungen im Dorfkern 

Röschenz verfügt noch über sehr ausgedehnte Hofstattbereiche, 
deren Struktur und Charakter gut erhalten sind. Im Jahr 2005 hat 
die Gemeinde deshalb nach verschiedenen Anträgen eine Studie 
zur weiteren Entwicklung der Hofstattbereiche „Hinter de Gärte“ 
und „Chäppeligarte“ durchgeführt. Die Hofstattbereiche westlich 
der Oberdorfstrasse eignen sich aufgrund ihrer Exposition und 
Terrainverhältnissen weniger für eine Verdichtung. 

Es wurden drei Bebauungsvarianten ausgearbeitet. Diese wurden 
in Bezug auf Integration in die bauliche Umgebung, Aussenräume, 
Ausrichtung, Erschliessung, Realisierbarkeit, Wohneinheiten, Brut-
togeschossfläche und Raumnutzung ausgewertet. Anschliessend 
hat die Gemeinde zwei Varianten kombiniert und zu einem Nut-
zungskonzept weiterentwickelt, das 2006 der Bevölkerung vorge-
stellt wurde.  

Die Studie stiess auf grosses Interesse, wobei die Hälfte der Mit-
wirkenden - vor allem Anstösser der Hofstattbereiche - gegen eine 
bauliche Nutzung waren, während die andere Hälfte, bestehend 
mehrheitlich aus betroffenen Grundeigentümern, dafür war. Vor 
allem kritisiert wurde die Erschliessung und der Mehrverkehr. Ein 
grosser Teil der Mitwirkenden hat zudem ein Gesamtkonzept für 
den Dorfkern verlangt, was mit der Revision der Teilzonenvor-
schriften Dorfkern nun umgesetzt wird. 

Während der öffentlichen Mitwirkung für die neue Dorfkernplanung 
wurde eindeutig, dass ein Interesse an der Öffnung des Hofstatt-
bereichs für bewohnte Bauten noch besteht. Das Thema wird des-
halb wieder aufgegriffen.  

A

B

C

Nutzungskonzept „Hinter de Gärte“, 2006 

Schwerpunkte Verdichtungen im Dorfkern, 2006 
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4 ÜBERGEORDNETE RAHMENBEDINGUNGEN FÜR DIE REVISION 

4.1 Gesetzliche und weitere Grundlagen  

Seit der letzten Überarbeitung der Zonenvorschriften gab es 
bei nationalen und kantonalen gesetzlichen Grundlagen we-
sentliche Veränderungen. Daran müssen die Zonenvorschrif-
ten angepasst werden. Die Gesetze sind im wesentlichen: 

·  Bundesgesetz über die Raumplanung (RPG) vom 22. Juni 
1979 

·  Bundesverordnung zum RPG (RPV) vom 28. Juni 2000 

·  Kantonales Raumplanungs- und Baugesetz (RBG) vom 8. 
Januar 1998 

·  kantonale Verordnung zum RBG (RBV) vom 27. Oktober 
1998 

·  kantonale Regionalpläne (Siedlung, Landschaft etc.) 

·  kantonaler Richtplan vom 26. März 2009 (noch nicht vom 
Bundesrat genehmigt) 

·  Gesetz über den Natur- und Landschaftsschutz (NLG) 
vom 20. November 1991 

·  Gesetz über den Denkmal- und Heimatschutz vom 9. April 
1992 

·  Umweltschutzgesetz BL (USG BL) vom 27. Februar 1991 

·  Inventar der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS) und Bauinventar Baselland (BIB) 

·  kantonale Wegleitungen zur Raumplanung 

·  Bundesgesetze über Wald, Gewässer, Landwirtschaft etc. 
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4.2 Vorgaben aus dem Regionalplan Siedlung 

Für die Gemeinde Röschenz ist vor allem das Objektblatt 
S 1.4 „Siedlungsverdichtung  / Siedlungserneuerung“ zu be-
achten. Dieses fordert unter anderem die Ausschöpfung der 
inneren Reserven im bereits überbauten Gebiet, vor allem in 
der Kernzone. Dadurch soll der Flächenverbrauch von Bau-
land vermindert werden, was dazu beiträgt, die Zersiedlung 
der Landschaft zu verringern und die vorhandene Infrastruktur 
besser zu nutzen.  

Der Regionalplan wird durch die Genehmigung des kantona-
len Richtplans abgelöst.
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4.3 Vorgaben aus dem kantonalen Richtplan 

Nach dem kantonalen Richtplan vom März 2009 ist der Pflege 
des Ortsbildes und dem Erhalt der Kulturdenkmäler allgemein 
im Kanton weiterhin Aufmerksamkeit zu schenken. Im Rah-
men der Ortsplanung überprüfen die Gemeinden insbesonde-
re folgende Inhalte und nehmen sie gegebenenfalls in die 
Nutzungsplanung auf: 

·  Abgrenzung der Schutzzonen 

·  Festlegen von schützens- oder erhaltenswerten Einzelob-
jekten 

·  Gewährleisten des Aussenraums bzw. des Umgebungs-
schutzes (Vorplätze, Vorgärten, Hofstattareale etc.) 

·  Festlegen von möglichen baulichen Neuerungen (Neubau-
ten, Anbauten, Umbauten, Aufbauten) im Ortskern Ausschnitt kantonaler Richtplan, März 2009 
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4.4 kantonale Randbedingungen für die Dorfkernplanung 

Neben der erwünschten Siedlungsverdichtung nach Innen ist 
auch folgendes zu beachten: 

Ortsbi ld 

Folgende Punkte sind für das Ortsbild von Röschenz von Be-
deutung: 

·  Der historische Dorfkern von Röschenz ist in das Inventar 
der schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (ISOS) auf-
genommen worden. Dieses beschreibt die Qualitäten und 
listet schützenswerte Gebäude und Dorfstrukturen auf. Die 
Empfehlungen der ISOS sind zu berücksichtigen. 

·  3 Gebäuden wird herausragende Bedeutung beigemessen 
– das Gemeindehaus, die Kirche und ein Bauernhaus an 
der Unterdorfstrasse 10. Sie sind kantonal geschützt. Das 
Bauinventar Baselland (BIB) weist 2 weitere Bauten von 
regionaler historischer Bedeutung aus – ein Bauernhaus 
an der Unterdorfstrasse 2-4 und ein weiteres an der Ober-
dorfstrasse 37a. Sie sind durch die Gemeinde zu schüt-
zen. 

·  Wertvolle Vorplätze, Brunnen und Mauern sowie Einzel-
bäume, Baumgruppen und Hecken, welche für das Dorfbild 
von Bedeutung sind, sollen berücksichtigt und entspre-
chend festgehalten werden. 

·  Die Revision der Zonenvorschriften soll auf der Grundlage 
der soliden Teilzonenvorschriften von 1996 sowie dem In-
ventar und Musterzonenreglement aufgebaut werden. 
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Die Kirche und das Gemeindehaus – kantonal geschützt 
Natur-  und Landschaftsschutz 

Folgende Punkte sind zwingend zu erfüllen: 

·  Erstellung eines Naturinventars der schutzwürdigen Na-
turobjekte innerhalb des Siedlungsgebiets 

·  Verbindliche Umsetzung des Inventars in den Zonenvor-
schriften 

·  Konzeptionelle Integration des ökologischen Ausgleichs in-
nerhalb des Siedlungsgebietes (Aufwertungsmassnahmen, 
Schutzbepflanzung, Dachbegrünungen) 

Weitere kantonale Vorgaben für  d ie Revis ion 

·  Anpassung des Strassennetzplans, sofern nötig 

·  Überprüfung des Bedarfs nach Zonen für öffentliche Werke 
und Anlagen  

·  Überprüfung der Lärmempfindlichkeitsstufen 

·  Berücksichtigung des Leitfadens „Energie in der Ortspla-
nung“ vom Juni 2005 zur Integration energierelevanter As-
pekte in die Dorfkernplanung 

·  Berücksichtigung der Anforderungen des Gewässerschut-
zes 

·  Abgabe der digitalen Daten im ‚Interlis’-Format 

·  Mitwirkung der Bevölkerung 

·  Erstellen eines Planungsberichtes 
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5 ZIELE DER DORFKERNPLANUNG  

Röschenz konnte ein weitgehend intaktes Ortsbild erhalten, 
dem heute regionale Bedeutung zugeschrieben wird. Zugleich 
hat sich der Dorfkern seit der letzten Dorfkernplanung in 1995 
weiterentwickeln können. Damit sind die zwei wichtigsten An-
forderungen an einer Dorfkernplanung erfüllt. Oberstes Ziel 
der Dorfkernplanung ist es nämlich, die Weiterentwicklung 
des Dorfkerns zu ermöglichen, ohne dabei die Elemente zu 
verlieren, welche für den Charakter des Dorfkerns wichtig 
sind.  

5.1 übergeordnete Ziele 

Die letzte Dorfkernplanung von 1995 hat gute Dienste erwie-
sen. Trotzdem muss die Planung auf die heutigen Bedürfnisse 
der Einwohner und des Ortsbildschutzes reagieren. Dabei 
sind folgende gleichwertige, übergeordnete Ziele zu berück-
sichtigen: 

·  Erreichen einer guten Wohnqualität  

·  Schutz des Ortsbildes 

·  Erhalt der wertvollen Bausubstanz und Aussenräume 

Die übergeordneten Ziele werden in folgende, operative Ziele 
unterteilt, welche die Grundlage für die Revision der Teilzo-
nenvorschriften bilden.  

5.2 operative Ziele 

übergeordnetes 
Ziel 

 operative Ziele 

Erreichen einer 
guten Wohn-
qualität 

·  Begrenzte Öffnung des Hofstattbe-
reichs für bewohnte Bauten 

·  Ermöglichung einer angemessenen 
Belichtung der Dachgeschosse 

·  Zulassung zeitgenössischer Archi-
tektur bei Um- und Neubauten 

   
Schutz des Orts-
bildes 

·  Erhaltung der einmaligen Staffelung 
der Gebäude 

·  Gute Eingliederung von Neu- und 
Ersatzbauten 

·  Schutz der Dachlandschaft 

   
Erhalt der wertvol-
len Bausubstanz 
und Aussenräume

·  substanzieller Schutz der beson-
ders wertvollen Bauten 

·  Schutz der Vorplatz- und Hofstatt-
bereiche sowie wertvolle Einzelele-
mente wie Bäume und Brunnen 
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6 RÄUMLICHE UND REGLEMENTARISCHE UMSETZUNG DER PLAN UNGSZIELE

Die Ziele der Dorfkernplanung sind im Wesentlichen gleich 
wie bei der letzten Planung von 1995. Die Umsetzung der Zie-
le hat sich jedoch in einigen Punkten verändert. Diese Ände-
rungen werden nun themenbezogen erläutert. 

6.1 Perimeter des Dorfkerns 

Gemeindeverwal tung und Kirche 

Die Gemeindeverwaltung und die Kirche befinden sich heute 
im Zonenplan Siedlung, ausserhalb des Dorfkerns. Diese Ge-
bäude sind kantonal geschützt und gehören eindeutig zum 
Dorfkern. Sie werden deshalb in die Kernzone aufgenommen.  

Gemeindeverwaltung und Kirche 
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Altes Feuerwehrmagazin 

Durch die Realisierung eines neuen Werkhofs und Feuer-
wehrmagazins werden die alten Räumlichkeiten auf Parzelle 
Nr. 838 im Nordosten des Dorfkerns nicht mehr gebraucht. Im 
Gegensatz zum Mitwirkungsentwurf soll das Areal im Dorfkern 
bleiben. So wird eine möglichst gute Einpassung des neuen 
Gebäudes in den Dorfkern gewährleistet. Damit die ganze 
Parzelle in der Kernzone liegt, wird der Perimeter auf die Par-
zellengrenze verschoben.  

altes Feuerwehrmagazin 

Schindelhofstrasse 2 /  4 

Auch hinter der Schindelhofstrasse 2 und 4 ist eine Anpassung 
des Perimeters vorgesehen. Der Verkauf der zwei Liegen-
schaften wurde jahrelang dadurch verhindert, dass den Häu-
sern ein Aussenraum fehlt. Durch diese Erweiterung werden 
die Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die beiden Häu-
ser Aussenraum bekommen und für Umbauten attraktiver wer-
den. Der Grundeigentümer des momentan im Landschaftsge-
biet liegender Parzelle Nr. 38 ist wie beim alten Feuerwehrma-
gazin die Burgerkorporation Röschenz. Die zwei Anpassungen 
des Perimeters stellen also für alle Parteien eine Win-win Si-
tuation. 
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Schindelhofstrasse 2 & 4 

Oberdorfstrasse 3 und 7 

Hinter der Oberdorfstrasse 3 und 7 wird der Perimeter etwas 
erweitert. Dies soll eine Zufahrt zu den neuen Bauten im Hof-
stattbereich von der Lützelstrasse ermöglichen. Das kantona-
le Tiefbauamt ist mit dieser Lösung einverstanden. 

6.2 Zone für öffentliche Werke und Anlagen 

Die bisherige Regelung der Zone für öffentlichen Werke und 
Anlagen basiert auf dem bernischen Recht und muss ange-
passt werden. Die Zone ist nach wie vor für öffentliche Nut-
zungen bestimmt, wird jedoch neu mit den Bestimmungen zur 
Kernzone überlagert.  

6.3 Einteilung der Hauptbauten in Schutzkategorien 

Alle Bauten werden einer Schutzkategorie zugeordnet. Aus-
genommen werden nur die im Plan ohne Farbe dargestellten 
Gebäude, die lediglich die gesetzliche Besitzstandsgarantie 
geniessen. 

Als geschützte Gebäude sind solche bezeichnet, die in gros-
sem Umfang historisch wertvolle Substanz aufweisen. Diese 
Gebäude müssen gepflegt und erhalten werden. Einige be-

sonders wichtige Gebäude unterstehen bereits kantonalem 
Schutz, sie sind im Teilzonenplan entsprechend gekennzeich-
net.  

„Erhaltenswerte Gebäude“ unterscheiden sich von jenen der 
Kategorie „geschützte Gebäude“ dadurch, dass lediglich ihr 
Volumen geschützt wird. Sie müssen auch hier nach Möglich-
keit erhalten bleiben, dürfen jedoch wegen bautechnischen 
oder wohnhygienischen Mängel abgerissen und durch Neubau-
ten ersetzt werden. Für beide Kategorien gilt, dass Abmessun-
gen, Ausrichtung und Situierung auch bei Umbauten massge-
bend sind.  

Für „Übrige Bauten“ gilt, dass sie sich bestmöglich ins Orts- 
und Strassenbild einzufügen haben, jedoch ohne selbst be-
sonderen Wert zu haben. Bei Um- oder Ersatzneubauten kann 
von den bestehenden Abmessungen sowie der bestehenden 
Ausrichtung und Situierung abgewichen werden, wenn damit 
eine für das Ortsbild bessere Lösung möglich ist. 

Aufgrund der kantonalen Vorprüfung wird zudem eine neue 
Schutzkategorie festgelegt: „übrige Bauten mit Bedeutung für 
das Ortsbild“. Bauten in dieser Kategorie haben eine raumbil-
dende Funktion. Ihre Proportionen und Bausubstanz sind zwar 
nicht erhaltenswert aber ihre Stellung im Raum leistet einen 
wichtigen Beitrag an die räumliche Gliederung des Ortsbildes. 
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Baulinien sollen also rund um und nicht durch das Gebäude 
verlaufen, auch wenn das Gebäude den gesetzlichen Abstand 
zur Strasse nicht einhält. Ansonsten gelten die Bestimmungen 
für „ubrige Bauten“. 

Die Einteilung der Gebäude in die Schutzkategorien wurde 
überprüft und aktualisiert. Die Empfehlungen des Bauinven-
tars Baselland wurden dabei berücksichtigt (siehe 4.4). 

kantonal geschützter Bauernhof 
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6.4 Bauen im Hofstattbereich 

Neue Ausgangslage 

Während der öffentlichen Mitwirkung haben mehrere Mitwir-
kende die Öffnung des Hofstattbereichs für bewohnte Bauten 
gefordert. Diesem Wunsch wird im neuen Entwurf der Dorf-
kernplanung Rechnung getragen. Im Hofstattbereich sind neu 
im ganzen Hofstattbereich bewohnte Bauten zulässig. Es darf 
im Normalfall maximal 12% der Hofstattfläche überbaut wer-
den. Bei Anwendung des vereinfachten Quartierplanverfah-
rens sind 15% zulässig. Mit Ausnahme der Baubereiche I 
(siehe unten) sind zweigeschossige Bauten mit Flach- oder 
Pultdach sowie eingeschossige Bauten mit Satteldach zuläs-
sig. 

Baubereiche 

Um eine möglichst gute Integration einzelner Neubauten ins 
Ortsbild zu gewährleisten, werden an verschiedenen Stellen 
Baubereiche ausgewiesen. Die Lage und Grösse der Baube-
reiche basieren grösstenteils auf den im alten Teilzonenplan 
unüberbauten Flächen, welche als „Bauten mit Charakterer-
haltung“ oder „Bauoptionen für Neubauten“ bezeichnet sind. 

Die Baubereiche sind in zwei Kategorien unterteilt.  

·  Bei den Baubereichen I  handelt es sich um Baulücken im 
Hauptgassenraum, welche durch neue Bauten gefüllt wer-
den sollen. Zulässig sind zweigeschossige Bauten mit Sat-
teldach.  

·  Die Baubereiche II dienen der Integration neuer Bauten in 
den Hofstattbereich. Es gelten die gleichen Bestimmungen 
wie im Rest des Hofstattbereichs (mit Ausnahme der Bau-
bereiche I). 

Neben den von der alten Planung übernommenen Bauberei-
chen wurden auch einzelne Änderungen und Ergänzungen 
vorgenommen. Hinter der Oberdorfstrasse 7 wird der beste-
hende Baubereich nach Süden verschoben. Durch die Erhö-
hung des Abstands zu den bestehenden Bauten sollen alte wie 
neue Bauten an Attraktivität gewinnen.  

An der Oberdorfstrasse 3 wird der heutige überdimensionierte 
Baubereich reduziert. Der wegfallende Teil des Baubereichs 
wird nach Süden verschoben. Damit kann ein ähnlich dimensi-
onierter Bau wie im Hofstattbereich der Oberdorfstrasse 7 ent-
stehen.  

Beim alten Feuerwehrmagazin wird ein neuer Baubereich aus-
gewiesen. Dieser ist nötig, um eine Überbauung der schmalen 
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Parzelle zu ermöglichen. Die Qualitätssicherung erfolgt durch 
die Gestaltungsvorschriften der Dorfkernplanung. 

Nebenbauten 

Die im alten Zonenplan ausgewiesenen Bereiche für An- und 
Nebenbauten werden durch eine Bebauungsziffer von 5% er-
setzt. Die Baubereiche waren in der Praxis nicht umsetzbar, 
da sie ungenügend flexibel waren und daher günstige Lösun-
gen eher verhinderten. Sie entsprechen auch nicht der traditi-
onellen, heterogenen Verteilung von Nebenbauten im Hof-
stattbereich. Die Bebauungsziffer soll flexiblere Lösungen er-
möglichen, die den Hofstattbereich schonen und sich gut in 
die Umgebung integrieren.  

Erschl iessung 

Die Erschliessung des Hofstattbereichs erfolgt auf der Basis 
der Mutation des Strassennetzplans Siedlung (siehe 6.12). 

6.5 störende Bauten 

Die Bestimmungen zur Kategorie „störende Bauten“ des alten 
Teilzonenplans sind gesetzeswidrig. Zudem hat die Bezeich-
nung nicht zum erwünschten Ergebnis geführt, nämlich der 
Aufwertung oder dem Abreissen der störenden Bauten. Im 
neuen Plan sind die störenden Bauten mit Ausnahme des 

Schopfes hinter der Liegenschaft Dorfplatz 4 nicht eingefärbt. 
Sie haben also nur die im kantonalen Raumplanungs- und 
Baugesetz (RBG) definierte Besitzstandsgarantie. Sie dürfen 
erhalten, angemessen erweitert, umgebaut oder in ihrem 
Zweck teilweise geändert werden, wenn ihre Einwirkungen auf 
die Nachbarschaft gleich bleiben oder reduziert werden. Ein 
Ausbau in Wohnraum ist hingegen nicht möglich. 

6.6 Gestaltung der Dächer 

Der Erhalt der Dachlandschaft ist entscheidend für die Qualität 
des Ortsbilds. Demgegenüber ist eine angemessene Belich-
tung des Dachraums von zentraler Bedeutung für die Wohn-
qualität im Dorfkern. Die neue Regelung der Dächer stellt eine 
Vereinfachung der bisherigen Bestimmungen dar. Insbesonde-
re sind folgende Änderungen zu beachten: 

·  Liberalisierung des Dachwinkels von 45° - 50° auf 40° – 50° 

·  Im alten Zonenreglement sind nur naturrote, antike und an-
tirustikale Tonziegel zulässig. Nach dem neuen Reglement 
sind alle naturfarbenen Tonziegel, vorzugsweise Biber-
schwanzziegeln, zulässig.  

·  Liberalisierung der Regelung von Dachausbauten 

·  Dachflächenfenster sind neu nicht nur ausnahmsweise 
möglich. 
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·  Dachaufbauten sind neu auf allen Bauten möglich 

·  Dacheinschnitte sind neu auf der Rückseite des Dachs zu-
lässig 

·  Pro Dachfläche sind neu nur zwei Arten von Bauteilen 
möglich, um eine möglichst gute Gestaltung der Dachflä-
che sicherzustellen. Dies entspricht der aktuellen kantona-
len Praxis, stellt also keine Verschärfung der bisherigen 
Regelung dar. 

·  Erhöhung der Maximalmasse der Frontflächen für Lukar-
nen 

·  Liberalisierung und Präzisierung der Regelung von Solar-
anlagen 

Dachlandschaft 
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6.7 Aussenräume 

Nicht nur die Bauten, sondern auch die Freiräume, ihre Aus-
gestaltung und Nutzung sowie Sichtbeziehungen sind für die 
Charakteristik und Qualität des Ortsbildes entscheidend. 
Durch eine Untergliederung der Freiräume in Vorplatz- und 
Hofstattbereiche mit entsprechender Nutzungsregelung soll 
eine gute Wohn- und Siedlungsqualität langfristig gewährleis-
tet werden.  

Im Vorplatzbereich sind Gärten und Grünanlagen sowie priva-
te Parkierungsplätze vorgesehen. Neu ist die dauernde Lage-
rung von gewerblichen Gütern nicht gestattet. Sonst sieht das 
neue System effektiv keine Verschärfung der bisherigen Re-
gelungen vor. 

Im Hofstattbereich wird die Erhaltung und Förderung eines 
vielfältigen Mosaiks unterschiedlich genutzter bewuchsfähiger 
und strukturreicher Flächen und Elemente wie Böschungen, 
Raine, hochstämmige Obstgärten, Hecken etc. angestrebt. 
Die Bauflächen für unbewohnte An- und Nebenbauten werden 
durch eine Bebauungsziffer von maximal 12% (bzw. 15% mit 
vereinfachtem Quartierplanverfahren) für bewohnte Bauten 
ersetzt (siehe 6.4). Zudem werden Maximalmasse für Neu-
bauten festgelegt.  

  
Vorplatzbereich 

Hofstattbereich 
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6.8 Baulinien 

Die Staffelung der Hauptbauten entlang der Strasse ist ein-
zigartig und leistet einen wichtigen Beitrag zum Ortsbild. Sie 
soll durch die Festlegung von Baulinien erhalten bleiben. 

Von der Lage einer Baulinie kann im Baubewilligungsverfah-
ren abgewichen werden, wenn damit eine bessere gestalteri-
sche Lösung erreicht wird. Bei Gestaltungsbaulinien hingegen 
darf von der Lage der Baulinie nicht abgewichen werden. Die-
se werden nur für geschützte Bauten festgelegt. Die Lage der 
Baulinien wurde wo möglich vom alten Plan übernommen.  

Wo Bauten den gesetzlichen Abstand zur Kantonsstrasse 
nicht einhalten, werden die Baulinien in einem separaten Pla-
nungsverfahren vom Kanton beschlossen. Staffelung der Gebäude 
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6.9 erhaltenswerte Bäume, Brunnen, Mauern und 
Vorgärten 

Wertvolle Einzelelemente wie Bäume, Brunnen und Mauern 
sind wichtig für das Ortsbild. Einige stehen bereits heute unter 
Schutz. Die bestehenden geschützte Elemente wurden auf 
einem Augenschein überprüft und aktualisiert.  

Neu dazu kommen auch erhaltenswerte Vorgärten. Vor allem 
im Vorplatzbereich ist es wichtig, dass neben asphaltierten 
auch grüne Flächen vorhanden sind. Die Aufnahme in den 
Zonenplan soll die Besitzer und Besitzerinnen auf diesen As-
pekt aufmerksam machen und sie ermuntern, diese Flächen 
weiterhin zu pflegen. Die Gärten sollen nach Möglichkeit er-
halten bleiben.  

6.10 Fusswege 

Die Fusswege sind im Strassennetzplan Siedlung zu regeln, 
nicht im Teilzonenplan Ortskern. Aus diesem Grund werden 
sie aus dem Teilzonenplan entfernt (siehe 6.12). 

erhaltenswerte Brunnen 
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6.11 Erfüllung kantonale Randbedingungen 

Die Forderungen und Empfehlungen der im vierten Kapitel er-
wähnten Pläne und Inventare – vor allem des Regionalplans, 
des Richtplans, des Inventars der schützenswerte Ortsbilder 
der Schweiz und des Bauinventars Baselland – wurden 
berücksichtigt und wo möglich in die Planung integriert. 

Zudem wurde die Naturschutzkommission Röschenz mit der 
Erstellung eines Naturinventars für das Siedlungsgebiet be-
auftragt. 

6.12 Mutation Strassennetzplan 

Der Hofstattbereich wird aufgrund der öffentlichen Mitwirkung 
für bewohnte Bauten geöffnet. Dies erfordert eine sinnvolle 
Erschliessung. Der Strassennetzplan wird entsprechend mu-
tiert. Um möglichst wenig Land zu beanspruchen, wird das 
Strassennetz auf ein Minimum reduziert. Strassen müssen 
erst bei der Überbauung der zu erschliessenden Parzellen re-
alisiert werden. Fusswege im Dorfkern weisen eine Breite von 
1.5 – 2.0 m auf. 

Zudem werden zwei „Anschlussbereiche an Kantonsstras-
se“ festgelegt. Diese sollen eine Überbauung der angrenzen-
den Parzellen ermöglichen. 
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7 INFORMATION UND MITWIRKUNG 

Nach der Ausarbeitung der Dorfkernplanung zwischen Dezember 
2008 und Juli 2009 wurde sie am 2. September 2009 der Öffent-
lichkeit präsentiert. Die Veranstaltung wurde von ca. 40 Personen 
besucht.  

Vom 1. bis 30. September 2009 waren folgende Planungsun-
terlagen auf der Gemeindeverwaltung und auf der Homepage der 
Gemeinde zur Einsichtnahme ausgestellt: 

·  Teilzonenplan Dorfkern 
·  Teilzonenreglement Dorfkern 
·  Planungsbericht 

Alle Interessierten hatten die Möglichkeit in dieser Frist schriftli-
che Stellungnahmen an den Gemeinderat einzugeben. Sowohl die 
Orientierungsversammlung wie auch die gesetzliche Mitwirkung 
wurden im Dorfblatt „Mattegumper“ bekannt gegeben. 

Anschliessend an der öffentlichen Mitwirkung führte die Ge-
meinde zwischen Oktober 2009 und Februar 2010 Gespräche mit 
einzelnen Mitwirkenden. Die daraus folgenden Anpassungen der 
Zonenvorschriften gehen aus der Stellungnahme zur öffentlichen 
Mitwirkung hervor. Die wichtigsten Änderungen sind wie folgt: 

·  Öffnung des Hofstattbereichs für bewohnte Bauten 
·  Schaffung einer neue Schutzkategorie - übrige Bauten mit 

Bedeutung für das Ortsbild 
·  Verschiedene Änderungen des Perimeters 

Alle Änderungen sind im Planungsbericht erläutert.
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8 KANTONALE VORPRÜFUNG

Die Teilzonenvorschriften Dorfkern, Stand Juli 2009, bestehend 
aus 

·  Teilzonenplan Dorfkern 
·  Teilzonenreglement Dorfkern 
·  Planungsbericht 

wurden mit Brief vom 19. August 2009 zur kantonalen Vorprüfung 
eingereicht. Die Stellungnahme des Kantons wurde am 10. De-
zember 2010 erhalten. 

Am 12. März 2010 fand ein Gespräch mit Vertretern des Amts 
für Raumplanung und des Tiefbauamts statt. Die daraus folgenden 
Anpassungen der Zonenvorschriften gehen aus der Stellungnah-
me zum kantonalen Vorprüfungsbericht hervor. 

Die wichtigsten Änderungen sind wie folgt: 

·  Alle Baulinien, welche dem gesetzlichen Abstand zur Kan-
tonsstrasse nicht einhalten, sind in einem separaten Pla-
nungsverfahren vom Kanton zu beschliessen. 

·  Bäume auf Kantonsstrassenareal werden nur orientierend 
dargestellt. 

·  Alle Maximalmasse werden neu im Zonenreglement Dorfkern 
definiert (bisher Verweis auf Zonenreglement Siedlung). 
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9 AUFLAGE- UND EINSPRACHEVERFAHREN

Das Auflage- und Einspracheverfahren findet noch statt. 
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10 BESCHLUSSFASSUNG 
PLANUNGSBERICHT 

Dieser Planungsbericht wurde vom Gemeinderat Röschenz 

am    

zuhanden der kantonalen Vorprüfung verabschiedet. 

Röschenz, den    

namens des Gemeinderates 

Der Gemeindepräsident 

   

Der Gemeindeverwalter 
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ANHANG

Die Gemeinde Röschenz möchte, dass folgende Bauten den ge-
setzlichen Abstand zur Kantonsstrasse nicht einhalten müssen. 
Dies muss nach Auskunft des kantonalen Tiefbauamts begründet 
werden.  

Alle Bauten sind in der Schutzkategorie „übrige Bauten mit Bedeu-
tung für das Ortsbild“ (siehe 6.3). Bei geschützten und erhaltens-
werten Bauten ist keine Begründung erforderlich.  

Adresse Foto Begründung 
  
Oberdorfstrasse 67 Durch den quer zur Strasse stehenden Giebel, schliesst das Ge-

bäude den oberen Strassenraum des Dorfkerns optisch ab (vgl. 
Gebäudeinventar von M. Jermann).

Die visuelle Verengung der Strasse signalisiert den nördlichen 
Eintritt zum Dorfkern und hat eine geschwindigkeitsdämpfende 
Wirkung auf den Verkehr.  

  
Oberdorfstrasse 42 Das Gebäude passt sich dynamisch dem Strassenverlauf an und 

ist ein wichtiger Bestandteil des ortstypischen Stufenmusters, 
welches ein spannendes Wechselspiel von enger und breiter 
werdenden Teilräumen bzw. Strassenabschnitten erzeugt.  

Zusätzlich dienen die vorstehenden Gebäude als Orientierungs-
punkte innerhalb des Dorfkerns und generell im Blickfeld der 
Strasse. 
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Oberdorfstrasse 36 Die Oberdorfstrasse 36 und 42 bilden die Eckpfeiler eines schö-
nen Gebäudeensembles, welches den optisch interessanten Vor-
platz dazwischen umschliesst (vgl. Gebäudeinventar von M. Jer-
mann).  

  
Oberdorfstrasse 29 Sowohl von Südosten als auch von Nordwesten blickend, erweist 

sich das vorstehende Gebäude als optischer Abschluss.  

Durch den Versatz des Baus entstehen in Längsrichtung abge-
schlossene Teilräume. Dies veranlasst die Automobilisten lang-
sam zu fahren, da hierbei die Konzentration jeweils auf die unmit-
telbar überschaubaren Bereiche des Strassenraums gelenkt wird.  
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Oberdorfstrasse 15 
(2 Bilder) 

Der giebelständige Bau ist für die Gassen- bzw. Platzgestaltung 
erhaltenswert (vgl. Gebäudeinventar von M. Jermann).  

Zusammen mit der Hausnummer 29 umschliesst das Gebäude 
einen grosszügigen Innenhof, der ein notwendiges Gegenstück 
zu den geschwindigkeitsdämpfenden, optischen Verengungen 
darstellt. Der multifunktionale Seitenraum dient zur Wahrung des 
derzeitigen Strassenraumcharakters und ermöglicht eine freie 
Sicht auf die dahinterliegenden, schützenswerten Bauten. 

  
Oberdorfstrasse 1 Der leicht exponierte Bau gliedert sich gut in seine Umgebung ein 

und bildet als Bestandteil der treppenförmigen Baulinie den opti-
schen Abschluss des Dorfplatzes bzw. den Eingang zum oberen 
Dorfabschnitt.  

Trotz der Giebelständigkeit des Gebäudes wird durch die zur 
Strasse ausgerichtete Position ein Bezug zwischen Bebauung 
und Strasse hergestellt. 
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Lützelstrasse 1 Das Eckgebäude ist für das Ortsbild von grosser Bedeutung (vgl. 
Gebäudeinventar von M. Jermann). Die Dachkonstruktion fügt 
sich optimal in die umliegende Dachlandschaft ein und wahrt die 
Sichtbarkeit des ortsbildprägenden Kirchturms. Die Ausrichtung 
des Gebäudes erweist sich sowohl für die Gassen- als auch 
Strassenraumbildung wertvoll und markiert den Eingang zum 
Dorfkern.   

  
Unterdorfstrasse 12 Die Ausrichtung des Dachfirsts bricht die Strassenfluchtansicht  

und verlangsamt in Kombination mit dem Fussgängerstreifen, so-
wie der Nähe des Gebäudes zur Strasse, den von Südosten an-
kommende Verkehr.  

Bereits hier am Eingang zum Dorfkern beginnt die für Röschenz 
charakteristische Staffelung der Gebäude. Die stetigen Veren-
gungen konstruieren ein spannendes Raumbild, welches neugie-
rig auf die hierbei verdeckten Räume bzw. Gebäude macht.     


